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Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer 
 
Die Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer (DL-InfoV) tritt am 
17.05.2010 in Kraft. Mit dieser Verordnung wird jedem Dienstleister mit einer Niederlassung im 
Inland – wobei unter dem Begriff "Dienstleister" sowohl unsere Handwerksbetriebe, als auch die 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen fallen – eine umfangreiche Informations-
pflicht auferlegt. Dem Auftraggeber müssen vor Abschluss eines schriftlichen Vertrages oder 
sofern kein schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor Erbringung der Dienstleistung, in klarer und 
verständlicher Sprache eine Reihe von Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Der Dienstleistungserbringer ist verpflichtet seinem Auftraggeber vor Vertragsschluss  
nach §3 DL-InfoV insbesondere folgende Informationen an die Hand zu geben 

1. Familiennamen, Vornamen oder (falls vorhanden) Firma unter Angabe der Rechtsform 

2. Anschrift seiner Niederlassung sowie Kontaktdaten wie Telefonnummern, E-Mail-Adresse 
und Fax-Nummer 

3. Falls eine kaufmännische Firma vorhanden ist (zum Beispiel e.K., OHG, KG, GmbH usw.) 
Handelsregister, Registergericht und Register-Nr.  

4. Name und Anschrift der zuständigen Handwerkskammer 

5. Gesetzliche Berufsbezeichnung, zum Beipiel „Maurer- und Betonbauermeister“ 
oder „Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ 

6. Die Umsatz-Identifikations-Nr. nach §27 a des Umsatzsteuergesetzes (falls vorhanden) 

7. Wortlaut der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (falls vorhanden) 

8. Evtl. verwendete Vertragsklauseln über das im Vertrag anwendbare Recht oder über den  
Gerichtsstand 

9. Wesentliche Merkmale der Dienstleistungen 
(= Vetragsgegenstand, zum Beispiel Werkvertrag/Gutachten) 

10. Falls eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen wurde, 
Name und Anschrift des Versicherers und räumlicher Geltungsbereich 

11. Berufsrechtliche Regelungen nach §3 DL-InfoV, dies aber nur auf Anfrage des Auftraggebers 
(zum Beispiel die Sachverständigenordnung der zuständigen Kammer) 

12. Preisangaben gem. §4 DL-InfoV (dies gilt nicht gegenüber Letztverbrauchern) 

 

Alle Informationen sind in deutscher Sprache zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn inländische Unter-
nehmer in einem anderen EU-Mitgliedsstaat oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum tätig werden. 
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Der Dienstleistungserbringer hat wahlweise vier Möglichkeiten, die stets zur Verfügung zu 
stellenden Informationen bekannt zu geben.  

Er kann sie  

1. dem Dienstleistungsempfänger von sich aus mitteilen,  

2. am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsabschlusses so vorhalten, dass sie dem 
Dienstleistungsempfänger leicht zugänglich sind, 

3. dem Dienstleistungsempfänger über eine von ihm angegebenen Adresse elektronisch leicht-
zugänglich machen oder  

4. in alle von ihm dem Dienstleistungsempfänger zur Verfügung gestellten ausführlichen 
Informationsunterlagen über die angebotene Dienstleistung aufnehmen.  

 

Da nach §3 Abs. 1 DL-InfoV weitergehende Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften un-
berührt bleiben, gelten demzufolge zusätzlich die Kennzeichnungspflichten nach dem Tele-
mediengesetz. Hierzu verweisen wir auf die vom Bundesjustizministerium veröffentlichten  
"Allgemeinen Hinweise zur Anbieterkennzeichnungspflicht" im Internet (Impressumspflicht) vom 
09.02.2009, die kostenfrei unter www.bmj.bund.de heruntergeladen werden können. 

 

An dieser Stelle machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Verstöße gegen einzelne Vor-
gaben dieser neuen Verordnung eine Unterlassungsklage mit vorheriger Abmahnung nach den 
Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) auslösen können. Darüber 
hinaus kann dies auch gemäß §6 DL-InfoV als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu  
1.000 Euro geahndet werden. 

 

Den Wortlaut der am 17.03.2010 im Bundesgesetzblatt Teil 1, Seite 267 ff veröffentlichen Ver-
ordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer (Dienstleistungs Informations-
pflichten-Verordnung, DL-InfoV) finden Sie im Nachgang zum Download. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Rechtsberatung der Handwerkskammer Koblenz 
Telefon 0261/398-201 oder -202 
Telefax 0261/398-983 
E-Mail recht@hwk-koblenz.de 



 

 

Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer vom 12.03.2010 
 
Wortlaut der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für Personen, die Dienstleistungen erbringen, die in den Anwendungs-
bereich des Artikels 2 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) 
fallen. 
(2) Die Verordnung findet auch Anwendung, wenn im Inland niedergelassene Dienstleistungser-
bringer unter Inanspruchnahme der Dienstleistungsfreiheit in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum tätig werden. 
(3) Die Verordnung findet keine Anwendung, wenn in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum niedergelassene Dienstleistungserbringer unter Inanspruchnahme der Dienst-
leistungsfreiheit im Inland tätig werden. 
(4) Die nach dieser Verordnung zur Verfügung zu stellenden Informationen sind in deutscher 
Sprache zu erbringen. Das gilt nicht für Informationen nach Absatz 2. 
 
§ 2 Stets zur Verfügung zu stellende Informationen 
(1) Unbeschadet weiter gehender Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften muss ein 
Dienstleistungserbringer einem Dienstleistungsempfänger vor Abschluss eines schriftlichen Ver-
trages oder, sofern kein schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor Erbringung der Dienstleistung 
folgende Informationen in klarer und verständlicher Form zur Verfügung stellen: 
 
1. seinen Familien- und Vornamen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften und juristischen 
Personen die Firma unter Angabe der Rechtsform, 
 
2. die Anschrift seiner Niederlassung oder, sofern keine Niederlassung besteht, eine ladungsfähige 
Anschrift sowie weitere Angaben, die es dem Dienstleistungsempfänger ermöglichen, schnell und 
unmittelbar mit ihm in Kontakt zu treten, insbesondere eine Telefonnummer und eine E-Mail-
Adresse oder Faxnummer, 
 
3. falls er in ein solches eingetragen ist, das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschafts-
register oder Genossenschaftsregister unter Angabe des Registergerichts und der Register-
nummer, 
 
4. bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und Anschrift der zuständigen Behörde oder der 
einheitlichen Stelle, 
 
5. falls er eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes besitzt, 
die Nummer, 
 
6. falls die Dienstleistung in Ausübung eines reglementierten Berufs im Sinne von Artikel 3 Absatz 
1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) 
erbracht wird, die gesetzliche Berufsbezeichnung, den Staat, in dem sie verliehen wurde und, falls 
er einer Kammer, einem Berufsverband oder einer ähnlichen Einrichtung angehört, deren oder 
dessen Namen, 
 
7. die von ihm gegebenenfalls verwendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
 
8. von ihm gegebenenfalls verwendete Vertragsklauseln über das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über den Gerichtsstand, 



 

 

9. gegebenenfalls bestehende Garantien, die über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte 
hinausgehen, 
 
10. die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, soweit sich diese nicht bereits aus dem 
Zusammenhang ergeben, 
 
11. falls eine Berufshaftpflichtversicherung besteht, Angaben zu dieser, insbesondere den Namen 
und die Anschrift des Versicherers und den räumlichen Geltungsbereich. 
 
(2) Der Dienstleistungserbringer hat die in Absatz 1 genannten Informationen wahlweise 
1. dem Dienstleistungsempfänger von sich aus mitzuteilen, 
2. am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsschlusses so vorzuhalten, dass sie dem 
Dienstleistungsempfänger leicht zugänglich sind, 
3. dem Dienstleistungsempfänger über eine von ihm angegebene Adresse elektronisch leicht 
zugänglich zu machen oder 
4. in alle von ihm dem Dienstleistungsempfänger zur Verfügung gestellten ausführlichen 
Informationsunterlagen über die angebotene Dienstleistung aufzunehmen. 
 
§ 3 Auf Anfrage zur Verfügung zu stellende Informationen 
(1) Unbeschadet weiter gehender Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften muss der 
Dienstleistungserbringer dem Dienstleistungsempfänger auf Anfrage folgende Informationen vor 
Abschluss eines schriftlichen Vertrages oder, sofern kein schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor 
Erbringung der Dienstleistung in klarer und verständlicher Form zur Verfügung stellen: 
 
1. falls die Dienstleistung in Ausübung eines reglementierten Berufs im Sinne von Artikel 3 Absatz 
1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) 
erbracht wird, eine Verweisung auf die berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugäng-
lich sind, 
 
2. Angaben zu den vom Dienstleistungserbringer ausgeübten multidisziplinären Tätigkeiten und 
den mit anderen Personen bestehenden beruflichen Gemeinschaften, die in direkter Verbindung 
zu der Dienstleistung stehen und, soweit erforderlich, zu den Maßnahmen, die er ergriffen hat, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden, 
 
3. die Verhaltenskodizes, denen er sich unterworfen hat, die Adresse, unter der diese elektronisch 
abgerufen werden können, und die Sprachen, in der diese vorliegen, und 
 
4. falls er sich einem Verhaltenskodex unterworfen hat oder einer Vereinigung angehört, der oder 
die ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren vorsieht, Angaben zu diesem, insbesondere 
zum Zugang zum Verfahren und zu näheren Informationen über seine Voraussetzungen. 
 
(2) Der Dienstleistungserbringer stellt sicher, dass die in Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 genannten 
Informationen in allen ausführlichen Informationsunterlagen über die Dienstleistung enthalten 
sind. 
 
§ 4 Erforderliche Preisangaben 
(1) Der Dienstleistungserbringer muss dem Dienstleistungsempfänger vor Abschluss eines schrift-
lichen Vertrages oder, sofern kein schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor Erbringung der 
Dienstleistung, folgende Informationen in klarer und verständlicher Form zur Verfügung stellen: 
1. sofern er den Preis für die Dienstleistung im Vorhinein festgelegt hat, diesen Preis in der in § 2 
Absatz 2 festgelegten Form, 
 
2. sofern er den Preis der Dienstleistung nicht im Vorhinein festgelegt hat, auf Anfrage den Preis 
der Dienstleistung oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, entweder die näheren 



 

 

Einzelheiten der Berechnung, anhand derer der Dienstleistungsempfänger die Höhe des Preises 
leicht errechnen kann, oder einen Kostenvoranschlag. 
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Dienstleistungsempfänger, die Letztverbraucher sind im 
Sinne der Preisangabenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4197), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 5 Verbot diskriminierender Bestimmungen 
Der Dienstleistungserbringer darf keine Bedingungen für den Zugang zu einer Dienstleistung be-
kannt machen, die auf der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz des Dienstleistungs-
empfängers beruhende diskriminierende Bestimmungen enthalten. Dies gilt nicht für Unter-
schiede bei den Zugangsbedingungen, die unmittelbar durch objektive Kriterien gerechtfertigt 
sind. 
 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 146 Absatz 2 Nummer 1 der Gewerbeordnung handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 2 Absatz 1, § 3 Absatz 1 oder § 4 Absatz 1 eine Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 
 
2. entgegen § 3 Absatz 2 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Information in jeder ausführ-
lichen Informationsunterlage enthalten ist, oder 
 
3. entgegen § 5 Satz 1 Bedingungen bekannt macht. 
 




